
  

          zu TOP 14 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme der Dringlichen Anordnung des Oberbürgermeisters gem. Art. 37  
Abs. 3 GO  
 
 

 I. Die beiliegende Dringliche Anordnung vom 15.03.2006 hat in der heutigen Sitzung des 
Verkehrsausschusses aufgelegen und zur Kenntnis gedient. 

 
 

Haltestellenverlängerung mit behindertengerechter Ausstattung der 
Straßenbahnlinie 8 am Stresemannplatz 

 
 
 
 

 II. Ref. VI/Vpl 
 
 
       Nürnberg, 06. April 2006 
       Der Vorsitzende: 

     i. V. 
 
     gez. Fischer 
 
 
 
 
          Schriftführerin: 
 
          gez. Schnattinger 

 


